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Bekanntmachung
betreffend flusführungsbeftimmungen zur
Verordnung über den Verkehr mit Seifen
.»eifenpuloern und anderen fetthaltigen

Waschmittel « vom 18. April 1018
(Reichs--G. sch bl. © 307 .)

. ,u Vom 81. Zuli 1917.
m l 'Le - . B- kamitMuchung über
ie,m7l.E » >Mt Serse, « eizenpulvec und anderen
Reich--?» . ° om  18 . Avril 1916

(selibs. L . 30/ ; wird fotgeudes bestimmt'
M . - 8 1.

von fetthaltigen Kasch,Mitteln an
5Ä -'

. .... 'Union  in einem Mona . ab.
?J e" 9° 0011 "iufzig Gramm Feinseife

Hunde ^ und Rasterseise sowie, zwei-
siechen « k ? ra '!Lm seixenpulver nid» über-
ftnvn ’ 43 leibt bet de Zug einkr delstttt itt ejttem
wachs? oer 'Min ? .^ . ^ gelassenen ,Höchst,„enge, so
nen M - inderbetrag der Hochumeuge des nach-
Lq ^ uats " tcht zu Dagegen ist der Voräus-

Dle »lk Mengen für zwei Monate gestattet
«ZLnLK m  fSTÄn * »"besch-de. der
dutt nur aeae» '' p einfeiil u,‘ö Seife,rpulverÖSÄ AL L
s;:* Stes ssr i5ÄS
Sefenfcrte erin "" Aufenthalts auszugebenden
iin ' f9r?2' , .® te  Sei,e „karte ha, den aus
adbauoö J "stchllichen Inhalt Lie gilt un-
Sei Ach, - "" ' £ttt  ber  dlusgabe iln äffen Orten

?% 1iÄ Af* ?Ä itteJ - inA Ijnue der Eecvrd-
^säuren d̂ e Oelsäurf «, Ketlsäureu,
nisch» ^ delktt Tttize oder andere oxqü^
C | reUrle Lf e'nt,flltei,Wb‘l 'elbst °de/in der
^ung ausüdei,^ Wasch- oder Renngungs-

1 .̂ sle Arbeiter und für Schornsteinfeger, so-
wn für Land - und Schissskesselreiniger je
. äU •>"" < Zulatzseisenkarle », soweit nicht

eine zuiätzsjche Versorgung gemäß Abs lerfolgt:
' (ur Kinder im Alter bis zu 18 Monaten

. . Jo eille  Zuiatzselsei,karte:
iv . für Arbeiter , bei denen infolge der Ein-

wirkuilg von ©chnnerölersatz Erkrankungen der
«aut eintreten , je  b,s zu zwei Znsatzscifcu-
karte» für den Bezug von S. % (Seife,  so¬
fern nicht dre Arbeiter Betrieben angehöre»
Abs ^ l" "ersolgt (Mißliche Versorgung gemäß,

auszugeben.

Auf die nach Abs. 8 Nummer I ausgestellte»
2 " aßsenenkarten darf in Apotheken statt K Asetfe nalnene in ,, ,-,el»-r «v »,,«» ~r,_ _ _ _ •

§ 6.
^erforgmtg oec Barbiere und Friseure mit
Ausrechterhaltung ihres Gewerbes erforder-

r$ e go ^JHet" 11110 Kopswaschseife erfolg , nach uähe-
rer We,,ung des Ueberwachungsauöschusses der

! sei,kinndustrie durch Vermittlung des Bundes
Jiluunqm ^ ^ ' " °' Friseur - und Perückenmacher-,

§ 7.

V! technischen Zwecken dürfen
Waick,mitte, an ,echnrsche Betriebe und

^ofrJ nf>e' msbesondere an Waschanstalte,
„ Kts Zustlmmung des UebelwachuiigeZ'aU ' schusse
der Senemndustrie abgegeben werden '
. lech,,,,che Betriebe und Gewerbetreibende
'irhoi " "ö<ke L ^ ulchanstalten , die weniger ai « 10
öSh o" ,n.T 6?, h3eil / f“un °\ e ^ständige Lrls-1^hordl aut  Antrag xinen Ausweis ausstelle»
t^ on üejseu Borleguug die zur Aufrech?erl^ l ,ng
nh"  J ?£ttleb5 "forderliche Menge an Waschm t eln
u5st ^ " wewe,i darf . Der Ausweis mm, die
.J1,Vochmuenge  ang ^ ben. Die Abgabe bac

seŝ ?,!? Meoung des Ueberwachunqsausschus-
zz-I ..Selfenlndustrie zu erfolgen . ^ '

llcberlastung der auf Grund vorsteheuder
^e>l,inmungen ausgestellten Ausweise zum Bc-

Äaschmitteln an andere Personen sowie
ö e Ae . tcrveraukerung der auf die .Aisweise 'be-
U' lienen Waschmittel ist verbaten.

in Vi . ■ . 1 «vorueten ,tott st.
~ V in gterch er Menge abgegeben werden.,,K°" e des S(b 8 Nummer Io kann au

?ammelzusatzteile der Ein .zelzuiatzkarteu eine
karle ausgestellt werden.

8 3.
>.. " le Zieberlassuiig der Seifenkarlen zum Bczuae
von -- aichnntteln a » andere Personen als die-
' " 'Mv dw lie ausgegeben sind, sowie dje-
entgeltliche Weuerveraußcruug von Waschmitteln
dm au , Seite .,karten bezogen sind, ist verboten'

8 4.
Ter Ueberwachungsausschuß der Le,seinuüiistri>>

kann die Abgabe von fetthaltigen Waschmitteln" an
Wiedcrverkauier regeln , insbesondere bestimmen?
daß der Bezug von der Abgabe eines von der
BOtandigeii i_rtsbebvi .de ausgestellte » Bezugs»chtrns abhanglg sem joll . 9

^ v wusuueit.
schusstz b£r Weisung des lieberwachiiiigsaus-
tt«3t die « »̂ I '^ "t" du>trw hergestellte Feinseife
Puto« 6e: * " K. A.  Zeise " , das Sei en-
M vn Bezeichnung „K. A. Seifenpulvec"

^ , . . . .
btitn * n J T' °rr,Jlin? l’° " Arbeitern' in Betriebern
dort bpfrfic?.11 hesouderes Reinigungsbedürsnis ber

rc* tfnti9t ' m>t Wusch
I M ^ urcyzusühren. ' . . *
j“8t, bi€ zuständige Oltsbehörde beauf Antrag

>2

f
Mi:,

Bit

Ärau Heb «/ ,* ■|3er|oneu' .b,e  bernfsimißtg mit
ärue " tb" len. Zahuä . zie, Tier-
'pslegex ^ ^ chinkei, H^ ämmen und Kranke»-
lüla.e" i Uttsteckeiider Krankheit sv'vie Tuber-
eu,ivreck»?^ -^ haftete Personen nach
»rnM . ' sdr Bescheinigung seitens deck
desti^ 1̂ oder eines von der Ort -ibehörde
^ »MNiter. Arztes,
durLtU '.' kenhauserrchsch,,,,^ ... auf die nach dein Jahres-

berechnete Kopfzahl der verpflege

H sllr'?„ Lusatzseifenkarten:
^oöer U l?e? etbl iĉ e>1 Betrieben not dem Feuer
. ' Ö ' u ohleiibeweguug ständig deschäs-

e _evle Anlage ist hier nicht abgedruckl.

gegeben sind, rst nur nach den Bestimmungen des
tteberwackinngsausschusses der Seifeüindustrie ge.

Der Vertrieb von fettlKtlriaeu Waschmittel in,
vaulierhandel ist verboten . mmitte.n im

8 5.
Bei Abgabe im Kleinhandel an den Selbstver-

braucher dürfen die Preise - >e,°imei
1. bei « . A . -Seife einschließlich Packung.

für ein Stuck von 50 Gramm 0,20 Mk
» . . " . » » 1(W » 0,40 „ '
- f,, Ä . Seifenpulver einschließlich Packung

/ur ^50 (^rarnm o,3 l) Mk.,
3 «>«i > sonstiger Seife in schnittfester

nnt 1101 Feinseife » mir e,n mwehait an Fettsäure von
a 50 und mehr vom-Hundert 8,00 Mk. für 1 ligb) 50 bis 57 „ „ 7 ->n , s
o) 40 „ 49 ' ß'oO " " "
d)  30 „ 39 , ' 4 Tn " " f "
e 2o so ;; " « } -

. } "Nter 20 .iZ - ;; } ;;
4. bei Feinseife einschließlich Packung 12  Mk für1 Kilogramm , '
5' S Schmierseife , mit Ausnahme der nach 8 2

Ab,. 6 tn Apotheken abzugebendeu üalisejfe
"" t einem Gehalt an Fettsäure vvn
b> 30 bilb 37 6r "° m wundert 5.20Mk für lieg
e) 20 ^ 29 '' z 'U "
ä io „ 19 ; 1 6o " " } "
e) unter 10 „ „ 0 65 " " , "

nicht übersteigen . ' '' " "
Die vorstehend festgesevtcn Preise sind Höchst¬

preise in, Sinne des Gesetzes, betreffend 'Höchst¬
preise vom 4. August 1914 , in der Fassung vom

De-zember 1914 (Reichs-Gesetzbî S . ^ 516)
m Verbindung nnt den Bekanntmachunaen vom 21
oOHuar 1915 -Reichs -Gesetzbl. S . 25;, vom 23

(Reichs -Geseßbl 8 : 183 und vom
22. Marz 191 ( (Retchs-Gesetzbl. S . 253;.

8 8
, „ ^ ,.? ^ we'löung von fettvaltigen Waschmittelnoi Lutz- und Scheuerztverleii ist verboten

8 9.
Welche Behörden als zuständige Orts 'behorden

M' Älnne der 88 1, 2, 4 und 7 anzusehen sind
iu nimmt die Landeszentralbehörde . '

m r . §110.
f«;., , s), Wstunnlangen dieser Beroronung finden
ae öS 'ttÜÖet ben  Hecresverwalmn -i
nni» " n Maruieoerwaltuug und denienigen Per-
, tmi . » öte|en  Verwaltungen mit Wasch-
t ttchi verlorst werden. Die Verwaltungen treffen

de,andere Anordnungen über die Versorgung
§ 11 .

m.f «L .,f; än9ntö  bis zu drei Monaten oder
befielt tDft TC&,S S“ ^ 'Mei, " hundert Mark wird
1 (i Ue4 "mm destlmmunaen der 88 1. 3, 6, 7V 8,
■> IJ 2- Urltö  o zuwiderhandelt,
" brr Wreüttverkäufer entgegen

gibt ,a ” & 4 >ifb' 1 «etrofsenen Regelung ab-
§ 12 .

pÄÄÄ 'feHÄ
tem, vom 21. ^ uli 1916 lRcichs - Gesetzbl @
970 ' »° m 214  Hlgust 1916 sReichs -Gesetzbl. S.
l ' O uom j .4. Dezemver 1916 (Reichs -Gesetzbl

399;13 5‘ Wta' ^17 lReichs-Gesetzbl. S
Berlin , den 21. Juni 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
_ _ Dr Helfferich.

Grundsät*«
betreffend die Ernährungsfürsorge für
werdende Mütter. Säuglinge u. Kinder.

I . Allk« «rineK
, ® " « cbt«n« n, die einer besonderen oder

^ " ^Fehrndei, Fürsorge für werdende Müller,
Lauglmge und Kmder dienen, , bleiben unberührt.

hör»  Mllchver,orgung sind die Bestim-
mungen der Bekanntmachung «om 8 Oktober 1916
u«ö der hierzu ergangenen Anordnungen der



Reichsstelle für Speisefette vom 5. Oktober 1916
zu §§ 4, 5 über Voltwilchversorgungsbereckstigte
maßgebend

Sollte die zur Verfügung stehende Milchmenge
zur Deckung des Bedarf ?' aller Bezugsbermtigter
nicht ausreichen , so gehen die stillende » Mutter
und Säuglinge (Zifjier III a ) den anderen Grup-
pen d/r Berechtigten unter allen Umständen vor.

Die Gemeindebehörden baden Vorsorge zu tref¬
fen , daß die zustehende Milchmenge ohne Schwie-
rigkeiten und Zeitverlust an den Ausgabestellen
in Empfang genommen tverden kann , damit Z>as-
für die Mütter nachteilige lange Warte » und Ste¬
hen vermieden bleibt-

3 Wo für Zuweisungen von Brot , Mehl » Nähr¬
mitteln und Zucker nachstehend bestimmte Kopf¬
sätze vorgesehen sind , bedeuten sie Miichestmengen.
Es muß dgher als ' erwünscht gelten , wenn höhere
Sätze oder besondere Zuweisungen , wie beispiels¬
weise die an manchen Orten üblichen Wöchne¬
rinnen pake re, gewährt werden können.

4 . Die für die Ernährung der gesnnven Säug¬
linge nötige Menge an hafers 'mke» und Weizen¬
grieß (lila, . » ! ist von den Kommunalverbänden
bei der Verfügung über die ihnen ' hür die all¬
gemeine Versorgung zugewiesene >i Näyrmittclmen-
gen vorweg zu berücksichtigen und sicknrznstetlen
Die Art der Ausgabe an die Bezugsberechtigten
(Ausgabestellen , Bezugsscheine u . ogf .) ist örtlich
näher zu regeln.

Die kommunalen Verbände t>aben außerdem
Vorsorge zu treffen , daß jnr trank , Kinder (Zif¬
fer IV , ebenso wie Kr erwachsene Kranke .) eine
nach dem örtliche » Durchschnittsbedars zu bemes-
sende Menge an Haferflocken und Weizengrieß
in bestimmten Ausgabestellen (Krankenhäusern . Kli¬
niken . Apotheken , Säuglingssürsorgeßellen nsw.)
zur Verfügung steht , damit diese Nährmittel Hier¬
in geringen Wengen , etwa bis ZU einem Pfund
wöcheuilich , nach, näherer Bestimmung der Behörde,
in Notfällen jederzeit bezogen werden können.

5. Durch geeignete Anordnungen ist eine unbe-
dmgte Gewähr dafür zu schätzten, daß das den
Kommunalverbäirden zugewiefene , zu nur 75 v . H.
ausgernahlcne Weizenmehl oder das ' aus ihm ber-
bUstclleirde Krankengebärt ausschließlich für Kranke
zur Ausgabe , gelaugt . Die Verabfolgung hat
unter Anrechnung aus die Brotlarle zu erfolgen.

6. Für den Wzug der ausschließlich für kranke
Kinder bestimmten Nährmittelzuberciiunge, , gelten
die Bestimmungen unter Zifsier IV.

II . Werden », Mutier.
1. V o in 6., späte  st e ns  v o m 7 . Ka¬

len  d e r n, o na  t der  S chw a >, g e r s cha .f t ab
bis zur Beendigung der Schwangerschaft sind auf
Antrag Schivangerschastszulagen nach Ziffer 3 zu
gewähren . Die Anweisung aus die Zulage er¬
folgt durcb die Gemeindebehörde . Zu »! Nachweis
der Schwangerschaf , kan » die Bescheinigung eines
Arztes oder einer Hebamme verlangt tverden.

2. In früheren Abschnitten der Schwangerschaf!
könne » Znlagen nur nach den für die Kranken-
versorgung geltenden Bestimmungen auf Grund
eines ärztlichen Zeugnisses durch die tommunal-
ärztliche Prüfungsstelle bewilligt werden.

Für - Schw a n g e rs cha fts z nl ag e u (Zitzse,
1) kommen in Betracht Mot und Milch.

Ws sind zu gewähren:
a) eine Brotzulage von mindestens 3 >0 Gramm

Brot für die Woche . Diese Brotzulage ist dem
Bedarfsanteit des Koinmuualverbaiides zn ent¬
nehmen und durch entsprechende Regelung des
Verbrauchs der dein Kommunatverband zur Ber ->
sügtiiig stehenden Vorräte gemätz 8 47 der
Berorduung über Brotgetreide und Mehl aus
der Ernte 1916 voin 29 . Juni 1916 (Reichs-
Gesetz bl L . 613 fc)  su beschaffen . Eme Er¬
stattung dieser Brotzulage seiieus der Reichs-
geireidesielle siudet nicht statt . . ,

h) sowest Vollmilch zur Verfügung steht , täglich
bis .b/4 Ltzier (»u 8 4 , ÄMr I d der Anordnungen
der Reichsstelle für Speisefette ), sonst » wenn

Nähr mittelznbereitun gen zu ersetzen oder zu er¬
gänze » .

1. Die Verabfolgung des 75 prozentigen Wei¬
zenmehls ist nach Zifsbr I, 5 besonders zu regeln.

2. Die nachstehend aufgeführte » Nährmittel - !
Zubereitungen dürfe» auf Grund einer den her-
stellenden Fabriken Bei der Belieferung mit Roh¬
stoffe » gemachten Auflage künftig nur noch an
behördlich zugelassene Ausgabestellen abgegeben
weroen . Den Kommunalverbänden steht es frei,
die Zubereitungen unmittelbar von den Fabriken,
zu beziehen und an die Ausgabestellen zu ver¬
teilen oder dm Fabriken die bezugsberechtigten
Ausgabestellen «Krankenhäuser . Kliniken , Apo¬
theken , Säuglingssürforgestellen und bergt .) na¬
mentlich zu bezeichnen.

Die Kommunalverbände haben zu überwachen,
)av "die nach dem durchschnittlichen Bedarf be-
nöngten Mengen dieser Heilmittel nach Möglich¬
keit in den Ausgabestellen jederzeit zur Verfügung
gehalten werden.

Die Abgabe in den Ausgabestellen an den Ver¬
braucher ist nur aus Grund einer ärztlichen 'Be-
cheinrgung zulässig . Die Kommunaiverbäude er¬

lassen die hierfür nötigen näheren Bestimmungen
und überwachen deren Durchführung.

Milchzubereitnugen
Eiweißmilch nach Finkelstein 8- Meyer , herge-

tellt von den Töpfer 'schen Trockemnilchwerken in
Böhlen in Sachsen.

Buttermilch beriefben Werke und der Deutschen
Milchwerke in Zwingenberg.

Larofan (.Kasein -Kalzium ) der Vereiniglea Che-
niischen Werft in Grenzach in Baden.

Plasmon der Firma „ Plasmon " , G . in. b. H . ,
Neubrandeuburg in Mecklenburg.

Ramogm der Deutschen Milchwerke in Zwingen¬
berg und Büdingen tn Hessen.

Malzzuck,rziibereitimge».
Soi hleis Nährzucker , Mhrmittelfabrik München-

Pasing.
Läflunds Nährmaltose und Löstunds Malz-

Appenertrakr Lüjlund » Eo . — Grnmbach . bei
Sttittgart , Soi -Htets verbesserte Liebigiuppe.

Die Berabsolguug von Eiweiß - und Buttermilch
>owie oo » Ranwgeii ist nur unter Einziehung
der Bvllmilchkarte , die der Malzzuckerzubereitungen
nur hinter Einziehung der Zuckerkärle für die
Dauer der Verschreibung zulässig . Die näheren
Bestimmungen sind von den Kommunalverbänden
zu treffen.

Die Verschreibung darf für Nährzucker und
Nährmaltose die Menge von 200 Gramm bis.
350 Gramm , bei Malzsuvpeiiextrakt von 500
Gramm bis 700 Gramm kl - bezw . 1Vs-Lster-
Flasche) sür Kops und Woche nicht übersteigen.

möglich , Magermilch , oder eine entsprechende
Zulage in anderen gleichwertigen Lebensmit¬
teln , Wz? Trigwacen , Mhrmstiei , Zucker,

Up Gesunde Lüugtiugc ,»,o Kind,,.
Neben der Milchverjorgung Nach den Anocd^

nungeil der Reichsstelle für Speisefette zu § 4
Ziffer l a , b, c . ' i iutb e, . und zu 8 - 5 der
Milchveroronuug vom 3 . Oktover 191b sollen
erhalten:

a ) S ä u g l i n g e : ,
1 . Zucker nicht unter 36 Gramm und möglich,t

bis zu 50 Gramm täglich,
2. mindestens 200 Grainw Weizenmehl . gewöhn

licher Ausuiahluug für die Woche,
3 . au Nährmittel » mindestcns 500 Gramm Haser-

jlocke» oder Weizengrieß den Monat.
Soweit für den Säugling nicht volle Nah-

rungsmitrellar .te» ausigegeven werden , sollen den
stillendeu Mütter » » ach Möglichkeit Zulagen
tStillbeihilfcn ) gewährt werden.

b) Kind  c >- vom ziveiteu Lebensjahr ab haben
den Anspruch , sämtliche Lebensmittel »ach den für
diese in , einzelnen geltende » Bestimmungen zu
beziehe,, . Eine Herabsetzmig . des örtliche » Kovst
saves ' bei der Mehl - und Brotbersor -c
gung  zuunginlsten der Ktutzea - ist nicht statthaft
IV. Kvuitn-Kiiwer. bis MN vollend« ^, Z«v««»kU

, 2,b, »üjühr,.
Für diese , kann es notwendig iverden . die ge-

wöhnliche Ernährung ourch . BsgaöiolgwNg vott we¬
niger , stark aptzgeiuahlettem Wtzizempcihl - oder durchs
besorpere , »t^ Mjeßüchsür . Zweck gestimmt « 4

Anordnungen
zu den Grundsätze» zu der Emiihnmgsfürforge f, «r

werdende Mitzier ufw.
Zn I . Die Abgabe der Zuweisungen ist sei¬

tens der Gemeindevorstände durch Bezugsscheine
oder Vorzugskarlen zu regeln.

Zur Verabreichung der Nährmittel in Notfälle»
sino entsprechend den für die Krankenversorgung
bereits getroffenen Anordiiuugen besondere Aus¬
gabestellen eiuzurichten und zu bezeichnen.

Zu li . Die Schwangerschaftszulageii sind vom'
6 . Kalenoermonai der Schwangerschaft ab zu ge¬
währen . Zum Nachweise der Schwangerschaft ge¬
nügt , falls evtzovderlich, eine Bescheinigung der
Hcbamnre.

Kie Brotzulage au Säiwangere wird auf .500
Gramm für die Woche festgesetzt.

Zu IIl . Die Zulagen für Säuglinge werden
festgesetzt aus . 50 Gramm Zucker täglich , 200
Grainnl Weizenmehl wöchentlich , 500 Gramm
Nährmittel (.Haferstocken , Weizengrieß , den Monat.

Zu IV . Die Zuteiluirgen regeln sich nach den
Festsetzungen der ärztlichen Prüfungsstelle.

Die Verausgabung der Nährmittelzubereitungcn
erfolgt durch die Apotheken uud wird besonders
geregelt-

Rüdesheim , dm 26 . Juni 1917.
D„ Kreisausschuß des Rh« nt,aukre >fee.

Der Oorftantl
der Candesperfidieeungsaitftatt

heNrn-Nallau.
iSinc LandesversicherungSanstall hat ihre Dar-

lehusnehiner durch Rundfchretben darauf hinge¬
wiesen , daß durch den Krieg pine erhebliche Ver¬
teuerung aller Bcuckosten eingetreten ist, die ihren
Einfluß notwendig auch da benierkbar macht , wo
Gebäuoe von .Braiidschädeii betroffen werden uud
wieoer hergestellt weroen muffen . Genügte ber
kailtulich schon bisher Die Versicherungssumme nur
anuähcrnd zur Herstellung des Zerstörte » , so trifft
das bei den früher abgeschlossenen Versicherungen
infolge der erhöhte » Preise dtt Baumaterialien»
per höhereic Arbeitslöhne ufw . jetzt tit vexschärstsni
Maße zu. Es erscheint daher unerläßlich , eine
eutsprecheuoe zeitweilige Erhöhung der Berfichr - ,
rungssuninle » vorzunehmen . die zur Zeit etwa
25  bis 50 Prozent für die nächsten Jahre be- !
tragen dürften.

Kg». LevranWlt für Wein -. Sbft - und WittnAau
m  Genenheim a. M.

Wir bringen hiermit zur Kenntnis , oaß an der
Kgl . Lehranstalt im Jahre 1917:

1 . Ein Hbstverwertungslehrgang für Männer
und Haushaltungs 'lehrerinnen in der Zeit vom
30 . Juli bis 19 . August , 7

2 . ein Obstvemertungslehrgang für Frauen in
der Zeit vom 20 . bis 25 . August abgehalten
werden.

Die Lehrgänge beginnen an den zuerst genanmen
Tagen vormittags um 8 Uhr . Der Unterricht
wird theoretisch und praktisch erteilt , sodaß die
Teilnehmer Gelegenheit haben , die verschiedenen
Verwertungsmöglichkeite » einzuüben . Das ' Unter-
richtsgeld beträgt für den Lehrgang zu 1. : für
Preußen 10 Mk ., für Nichtpreuhen 15 Mk . ;
für den Lehrgang zu 2 . : für Preußen 6 ML,
für Nichtpreußen 9 Mk.

Anmeldungen sind unter Angabe des Vor und
Zunamens , Wohnorts » sowie der Staatsangetzöktgi»
keit an die Direktion zu richten.

3)ft Direktor,
-. ..r.-r.-w- . ■i.- i irr

Vlrulischte Nachrichten
— Schutz Ser Weiiilikrgsarbejter gegen gesnnd--

hkitliche Gefahren bei Belümpfpug der NedschäS-
linge . Die Erhebungen über die gesundheitlichen
Gefahren , die den Veinbergsarbcitern bei der Bv-
känipfung der Rebschädtinge drohen , haben zu
folgeudeni Ergebnis geführt : a.) Es ' ist erwiesen,
daß bei Weinbergsarbeitern , die Wunden oder der¬
gleichen an den Händen oder im Gesicht haben,
eine Benetzung der betreffenden Stellen mit
Kupserbrühe den Heilungsverlauf e,ivas verzögern
kann , daß beim Verstäuben von Schwefclpulver
sich nicht fetten leichte Augenreizungen einstellen
und daß beim Verspritzen von Nikotin die Ar¬
beiter zuweilen unter leichtem Unwohlsein z«
leiden haben . Außerdem ivird bei unvorsichtigem
Umgehen mit Spritzbrühen die Kleidung durch¬
näßt , wodurch Unzuträglichkeiten (z. B . Wund¬
scheuern des Rückens ') infolge des von dem Flüssig¬
keitsbehälter aus 'geübten Druckes entstehen können
ck) Die Arbeiter vermögen sich leicht vor Ge¬
sundheitsbeschädigungen zu schützen- indem sie eine
Schutzkleidung , beim Verstäuben auch geeignete
Schutzbrillen anlegen , die Spritzbehälter nicht zu
stark füllen , das Verspritzen und Verstäuben »ie
gegen den Wind vornehmen und die Hanse vor
dem Genüsse von Mahlzeiten und dem Berühre»
von Rauchmitteln , beim Verstäuben auch die Augen .
iviederholt sorgsälrig wasche» Bor dein Gebrauch
von arsenhaltige » Stofslen ist dringend zu war¬
nen.

Die Hanefchlachrnngen iiir Winter 1917 (18
ist — entgegen auftretciiden Gerüchten — nicht
beabsichtigt , die Hausschlachtnngen während des
kommenden Winters zu verbieten . Die Genehmi¬
gung hierzu kann jedoch nach 8 9 » Abs . 2 der
Verordnung über die Regelung des Fleischver-"
brauchs vom 2.  Ma > 1917 nur dann erteilt-
werde », wenn der Selbstversorger ein Tier , das
er nach dem 30 ? September  1917 schlach^
tet , mind estens drei Ronahe  in ' feinet
Wirrsckiafi gehalten hat.

— Das Kelter » von Aepfklwein . Die gwrtjjf j
furter Aepfetweinkeltereien haben für nächsttä
Sonntag eine Bersammtung einberufen » um eine
Eingabe zu beraten, - in der um Die Erlaubnis
in diesem Jahr Aepfelivein zu keltern , erßiW
werden soll . Wir erfahren dazu , daß
zirksstelle für Gemüse und Obst sür den Regst-
rungsbezirk Wiesbaden bereits bei der Reicysstest^
für Gemüse und Obst Schritte unternommen M
damit an die Aepfelweinkeltereien Zuweisungen A
dem Maße erfolgen , soweit dies die Ernte und dir
Ersaffung von Wirtschaftsodst ermöglichen lässt».
Man darf also die Hoffnung haben , daß das
über Frankfurt hinaus beliebte „ Stvfsche"

Jahr verzapft werden darf - - m
— Kartoffrtnmcher wird brtiaft . Die

dadener Blätter meiden : Gegen den 2an dw^
Sleinmler aus Erbenheim , der auf dem '
badener Wockwnniarkt FrÜhkarloffelu den ZckcklW
zu 100 Mark  verkaufte , wurde das StrsW^
fahren eingeleiter . . 'W

-j . ^ Aus GesundheitsrUcktichten ilt ^
u mochte » mchr verfMetl , auch nuserersetts

auf , dir Wichtigkeit der Frage hinznweife » und SOlorl abmktfdien , UU«
oje Eichohung der Versichernugssimrmrn zu empfeh¬
len p «d .. ersachen ergnbeich , in den Amts - und
Kreigbläuern hieraur . Hinweisen zu lassen^

Cassel , den 2<>. , J « ui 1917.
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